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Amtsblatt für die Stadt Lübben (Spreewald)
„Lübbener Stadtanzeiger“

Das Amtsblatt für die Stadt Lübben (Spreewalld) erscheint grundsätzlich einmal im Monat.
Es ist im Verwaltungsgebäude der Stadt Lübben, Vermittlung, erhältlich. Es kann auch gegen Erstattung der Porto- und Versandkosten einzeln oder im
Abonnement von der Stadt Lübben (Spreewald) bezogen werden.

- Herausgeber: Stadt Lübben (Spreewald)
- Verantwortlich für den amtlichen Teil:

Der Bürgermeister der Stadt Lübben, Herr Lothar Bretterbauer, Poststraße 5, 15907 Lübben, Telefon 7 90 und 
Frau Hannelore Tarnow, Abteilung Öffentlichkeitsarbeit, Poststraße 5, 15907 Lübben, Telefon 7 90

Das Amtsblatt kann außerhalb des Verbreitungsgebietes einzeln für 2,20 € oder zum Abopreis von 26,38 € (inklusive MwSt. und Versand) über den Ver-
lag und Druck Linus Wittich KG, An den Steinenden 10, 04916 Herzberg, bezogen werden. Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen gelten
unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder ande-
rer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz,
sind ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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Amtliche Bekanntmachung der Beschlüsse
der Stadtverordnetenversammlung der Stadt
Lübben (Spreewald) vom 29. April 2010

Die Stadtverordneten beschlossen im öffentlichen Teil der
Beratung:

· Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lübben (Spree-
wald) stellt fest, dass Einwendungen gegen die Wahl des
hauptamtlichen Bürgermeisters der Stadt Lübben (Spreewald)
am 21. Februar 2010 nicht vorliegen. Sie beschließt, dass die
Wahl gültig ist.

Die Stadtverordneten beschlossen im nichtöffentlichen Teil
der Beratung:

· Die kommunalen Grundstücke Gemarkung Lübben, Flur 13,
Flurstück 137/4 mit 92 qm und 141/1 mit 24 qm und die Teil-
flächen der kommunalen Grundstücke Gemarkung Lübben,
Flur 13, Flurstücke 141/3 und 231 mit insgesamt 58 qm wer-
den zum Zweck der Errichtung eines Nebengebäudes und der
Gestaltung der Außenanlagen veräußert.

· Das im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18 „Meh-
lansgasse - Teilplan Fliederweg“ in Lübben (Spreewald) gele-
gene kommunale Grundstück Gemarkung Lübben, Flur 6,
Flurstück 338 mit 667 qm wird zum Zweck der Errichtung eines
Eigenheimes veräußert.

· Die Teilfläche des im Gewerbegebiet in Lübben (Spreewald)
OT Neuendorf zwischen der Bundesstraße 87 und dem Mühl-
bergweg gelegene kommunalen Grundstücks Gemarkung
Neuendorf, Flur 1, Flurstück 837 mit ca. 5 000 qm zum Zweck
der Erweiterung des vorhandenen Produktionsbetriebes mit-
tels der Errichtung einer weiteren Produktionshalle ein-
schließlich der erforderlichen Außenanlagen veräußert.

LAND BRANDENBURG 

Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2010

Auslegung der Bodenrichtwerte für den Bereich der
Stadt Lübben

Am 04. Februar 2010 hat der Gutachterausschuss für Grund-
stückswerte im Landkreis Dahme-Spreewald die Bodenrichtwerte
zum Stichtag 01.01.2010 beschlossen. Gemäß § 11 Abs. 5 der
Gutachterausschussverordnung des Landes Brandenburg vom
29. Februar 2000, zuletzt geändert durch Artikel 39 des Geset-
zes vom 23. September 2008 (GVBl. I S. 202, 211), sind die
Bodenrichtwerte in den Gemeinden für die Dauer eines Monats
öffentlich auszulegen.

Die neuen Bodenrichtwerte werden in der Zeit 
vom 15.05.2010 - 18.06.2010

während der Sprechzeiten in der Stadtverwaltung Lübben
(Spreewald), Poststraße 5, Raum 21.3, 15907 Lübben öffent-
lich ausgelegt.

Jeder Interessierte hat die Möglichkeit, die Bodenrichtwerte des
Landkreises auf DVD gegen eine Gebühr in Höhe von 30 € zzgl.
Mehrwertsteuer käuflich zu erwerben. Schriftliche oder mündli-
che Bodenrichtwertauskünfte sind - auch außerhalb der Ausle-
gungsfrist - in der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
(Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Landkreis Dahme-
Spreewald, Geschäftsstelle, Reutergasse 12, 15907 Lübben
(Spreewald)) erhältlich.

gez. Schiefelbein
Leiter der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
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LAND BRANDENBURG
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe
Aktenzeichen: 09.53-1334

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags
nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz in der Gemarkung Lübben im Bereich

der Stadt Lübben (Spreewald)

Die Firma Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben, Bahn-
hofstraße 30 in 15907 Lübben (Spreewald), hat mit Datum vom
22. Februar 2010, eingegangen am 25. Februar 2010, einen Antrag
auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen Dienstbar-
keiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneue-
rung einer bereits bestehenden Fernwärmetrasse (Lübben, Spiel-
bergstraße Heizhaus I - Teil 2) nebst Einrichtungen und Zubehör
bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemar-
kung Lübben in der Stadt Lübben (Spreewald) gestellt. Dieser
Antrag wird beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Roh-
stoffe (LBGR) unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1334 geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuch-
bereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz
1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des
Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung,
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffent-
lich bekannt gemacht.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb
von vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus
8A, Zimmer 218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam,
nach Terminvereinbarung unter (03 31) 86 6- 16 84 oder 16 86
(montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und
freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheri-
ger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - eingesehen wer-
den. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, kann vorab unter
Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer telefonisch
geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am
3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betrie-
benen Energieanlagen entstanden. Durch diese beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 doku-
mentiert. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nut-
zung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene
Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen
Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich
Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein
in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf gerich-
tet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht
genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversor-
gungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrie-
ben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Lei-
tungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dar-
gestellt ist.
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außen-
stelle Grundbuchbereinigung des LBGR im Ministerium für Wirt-

schaft und Europaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in
14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstückseigentü-
mer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begrün-
deten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam, 22. April 2010 
Im Auftrag

(Grunenberg)
___________________________________________________________

LAND BRANDENBURG
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe
Aktenzeichen: 09.53-1336

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags
nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz in der Gemarkung Lübben im Bereich

der Stadt Lübben (Spreewald)

Die Firma Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben, Bahn-
hofstraße 30 in 15907 Lübben (Spreewald), hat mit Datum vom
19. Februar 2010, eingegangen am 25. Februar 2010, einen Antrag
auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen Dienstbar-
keiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneue-
rung eines bereits bestehenden Gasversorgungsnetzes (Lübben,
Hartmannsdorfer Straße/ Berliner Chaussee) nebst Einrichtungen
und Zubehör bzw. Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke
in der Gemarkung Lübben in der Stadt Lübben (Spreewald)
gestellt. Dieser Antrag wird beim Landesamt für Bergbau, Geo-
logie und Rohstoffe (LBGR) unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1336
geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuch-
bereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. I
S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz
1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des
Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung,
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffent-
lich bekannt gemacht.

Auslegung:
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb
von vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus
8A, Zimmer 218), Heinrich-Mann-Allee 107 in 14473 Potsdam,
nach Terminvereinbarung unter (03 31) 86 6-16 84 oder 16 86
(montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und
freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheri-
ger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - eingesehen wer-
den. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, kann vorab unter
Angabe der Gemarkung. Flur und Flurstücksnummer telefonisch
geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am
3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betrie-
benen Energieanlagen entstanden. Durch diese beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 doku-
mentiert. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nut-
zung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene
Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen
Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grund-
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stückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich
Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein
in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf gerich-
tet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht
genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversor-
gungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrie-
ben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Lei-
tungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dar-
gestellt ist.
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außen-
stelle Grundbuchbereinigung des LBGR im Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten, Heinrich-Mann-Allee 107 in
14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstückseigentü-
mer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begrün-
deten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam, 22. April 2010 
Im Auftrag

(Grunenberg)

__________________________________________________________

LAND BRANDENBURG
Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe
Aktenzeichen: 09.53-1333

Öffentliche Bekanntmachung eines Antrags
nach § 9 Absatz 4 Grundbuchbereinigungs-
gesetz in der Gemarkung Lübben im Bereich

der Stadt Lübben (Spreewald)

Die Firma Stadt- und Überlandwerke GmbH Lübben, Bahn-
hofstraße 30 in 15907 Lübben (Spreewald), hat mit Datum vom
22. Februar 2010, eingegangen am 25. Februar 2010, einen Antrag
auf Bescheinigung von beschränkten persönlichen Dienstbar-
keiten zum Besitz und Betrieb sowie zur Unterhaltung und Erneue-
rung einer bereits bestehenden Fernwärmetrasse (Lübben, Heiz-
haus II - Logenstraße) nebst Einrichtungen und Zubehör bzw.
Neben- und Sonderanlagen für Grundstücke in der Gemarkung
Lübben in der Stadt Lübben (Spreewald) gestellt. Dieser Antrag
wird beim Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe (LBGR)
unter dem Aktenzeichen 09.53 - 1333 geführt.

Der Antrag wird hiermit gemäß § 9 Absatz 4 Satz 2 Grundbuch-
bereinigungsgesetz (GBBerG) vom 20. Dezember 1993 (BGBl. l
S. 2192), zuletzt geändert durch Artikel 63 der Verordnung vom
25. November 2003 (BGBl. I S. 2304), in Verbindung mit § 7 Absatz
1 der Verordnung zur Durchführung des Grundbuchbereini-
gungsgesetzes und anderer Vorschriften auf dem Gebiet des
Sachenrechts (Sachenrechts-Durchführungsverordnung,
SachenR-DV) vom 20. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3900) öffent-
lich bekannt gemacht.

Auslegung: 
Die Antragsunterlagen können von den Berechtigten innerhalb
von vier Wochen nach dem ersten Tag der Veröffentlichung im
Ministerium für Wirtschaft und Europaangelegenheiten (Haus
8A, Zimmer 218), Heinrich-Mann-AIIee 107 in 14473 Potsdam,
nach Terminvereinbarung unter (03 31) 86 6- 16 84 oder 16 86
(montags bis donnerstags in der Zeit von 08.00 bis 15.00 Uhr und
freitags in der Zeit von 08.00 bis 12.00 Uhr) - bzw. nach vorheri-

ger Absprache auch außerhalb dieser Zeiten - eingesehen wer-
den. Die Frage, ob ein Grundstück betroffen ist, kann vorab unter
Angabe der Gemarkung, Flur und Flurstücksnummer telefonisch
geklärt werden.

Hinweis zum Einlegen von Widersprüchen:
Gemäß § 9 Absatz 1 Satz 1 GBBerG ist von Gesetzes wegen auf
dem Gebiet der ehemaligen DDR eine Dienstbarkeit für alle am
3. Oktober 1990 genutzten und am 25. Dezember 1993 betrie-
benen Energieanlagen entstanden. Durch diese beschränkte per-
sönliche Dienstbarkeit wird der Stand vom 3. Oktober 1990 doku-
mentiert. Alle danach eingetretenen Veränderungen, die die Nut-
zung des Grundstücks über das am 3. Oktober 1990 gegebene
Maß hinaus beeinträchtigen, müssen durch einen zivilrechtlichen
Vertrag zwischen dem Versorgungsunternehmen und dem Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten oder sonstigen dinglich
Berechtigten an dem Grundstück geregelt werden.
Da die Dienstbarkeit durch Gesetz bereits entstanden ist, kann
ein Widerspruch nicht damit begründet werden, dass kein Ein-
verständnis mit der Belastung des Grundbuches erteilt wird. Ein
in der Sache begründeter Widerspruch kann nur darauf gerich-
tet sein, dass die Anlage bzw. Leitung am 3. Oktober 1990 nicht
genutzt und/oder am 25. Dezember 1993 vom Energieversor-
gungsunternehmen oder dessen Rechtsnachfolger nicht betrie-
ben worden ist oder dass die in den Unterlagen dargestellte Lei-
tungsführung fehlerhaft (also anders als vom Unternehmen) dar-
gestellt ist.
Der Widerspruch kann innerhalb von vier Wochen nach dem
ersten Tag der öffentlichen Bekanntmachung bei der Außen-
stelle Grundbuchbereinigung des LBGR im Ministerium für Wirt-
schaft und Europaangelegenheiten, Heinrich-Mann-AIIee 107 in
14473 Potsdam durch den Berechtigten (Grundstückseigentü-
mer, Erbbauberechtigter usw.) schriftlich oder zur Niederschrift
erhoben werden. Wir möchten Sie bitten, nur in wirklich begrün-
deten Fällen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch zu machen.

Potsdam, 22. April 2010
Im Auftrag

(Grunenberg)


